
 
 
 
 
Der DHV bemüht sich seit 25 Jahren um die Anerkennung des deutschen 
Luftfahrerscheins in Italien. Dies ist bisher nicht gelungen, wir stehen deshalb aber 
weiter in Kontakt mit den italienischen Verbänden. Immerhin wurde erreicht, dass 
Gastpiloten, die Inhaber der IPPI Card sind, in Italien fliegen dürfen.  
Es sind zahlreiche Berichte bei uns eingegangen, dass Carabinieri in italienischen 
Fluggeländen Kontrollen durchführen und dabei von Gastpiloten die IPPI Card sehen 
wollen. Aktueller Stand (16.3.07): 
 
Mitteilung des italienischen Verbandes (FIVL) zur Gültigkeit ausländischer Lizenzen 
für GS und HG Flüge in Italien: 
 
To fly in Italy you need, as required by law, "a valid license recognized by the Italian 
National Aeroclub", or a FAI license, or the IPPI card stating that you hold a valid 
national licence, with a rating equivalent of 4. Statement between quotation marks 
means that, practically, only Italian licences are considered valid by our authorities: for 
foreign pilots FAI license or IPPI card is, therefore, mandatory. 
Deutsche Übersetzung: 
Das italienische Luftrecht fordert für Gastflüge in Italien "eine gültige Lizenz, die vom 
italienischen Nationalen Aeroclub anerkannt ist" oder eine FAI Lizenz oder die IPPI Card 
Stufe 4, die belegt, dass man Halter einer gültigen nationalen Lizenz ist. Das Statement 
in Anführungszeichen bedeutet, dass in der Praxis nur italienische Lizenzen von den 
Behörden anerkannt werden. Für Gastpiloten ist die FAI Lizenz oder die IPPI Card 
deshalb Pflicht. 
 
Mitteilung des italienischen Verbandes (FIVL) auf eine Anfrage des DHV bezüglich 
GS/HG-Tandemfliegen in Italien mit ausländischer Lizenz: 
 
Unfortunately, for the time being, things are still going the same way. While in "solo" a 
foreigner can fly, providing he hold a FAI licence or/and an IPPI card - level 4, tandem 
flights are strictly forbidden to foreigner, either commercial, recreational or for school 
training. Our Federation, in the spirit of co-operation set forth by EHPU membership, 
asks Italian Aero Club to obtain from the Minister of Transports and Civil Aviation, from 
which the rules were originated, a clear statement regarding the foreigner coming fly to 
Italy (to avoid law misinterpretation). We are all waiting for that answer. 
Luigi die Stefano/FIVL 
Deutsche Übersetzung: 
Unglücklicherweise hat sich immer noch nichts geändert. Während ein Gastpilot 
einsitzig fliegen darf, vorausgesetzt er ist Halter einer FAI Lizenz oder einer IPPI Card 
Stufe 4, sind Tandemflüge für Gastpiloten strikt verboten, egal ob gegen Entgelt, Hobby 
oder für Ausbildungszwecke. Unser Verband bittet im Geist der EHPU Mitgliedschaft 
den italienischen Aero Club beim Verkehrsministerium, das diese Vorschriften macht, 
eine klare Stellungnahme einzuholen, um für Gastpiloten Fehlinterpretationen des 
Gesetzes zu vermeiden. Wir warten alle auf die Antwort.  
 


